
5. Oktober 2016

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Amt für Kinder, Jugend und Familien:
 Brunnenallee 31, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 633, 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 0 22 22 / 945 - 181 oder - 182

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration:
Die Abteilung für Soziales, Senioren und Integration ist am 
Mittwoch geschlossen.
Die Abteilung Schulen folgt den allgemeinen Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: sbbmail@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen, so-
genannte kleine Anfragen, an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen. Die Anfragen 
und Antworten werden wöchentlich gesammelt und im In-
ternet unter www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Rat & Aus-
schüsse“ veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 -    0:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar.

Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel  
Donnerstag, 06.10.2016, 18 Uhr

Stadtrat
Dienstag, 25.10.2016, 18 Uhr

Integrationsrat
Donnerstag, 27.10.2016, 18 Uhr

Ausschuss für Stadtentwicklung
Mittwoch, 02.11.2016, 18 Uhr

Haupt- und Finanzausschuss
Donnerstag, 03.11.2016, 17 Uhr

Jugendhilfeausschuss
Mittwoch, 09.11.2016, 18 Uhr

Die nächsten Sitzungen und Veranstaltungen

Die Sitzungen und Veranstaltungen sind öffentlich. Sofern 
nicht ein anderer Ort angegeben ist, finden sie im Ratssaal  
des Bornheimer Rathauses, Rathausstraße 2, 53332 Born-
heim, statt. Weitere Informationen im Internet unter 
www.bornheim.de oder unter session.stadt-bornheim.de.

Amtliche Bekanntmachungen

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.

Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon:  0 22 22 / 945 - 181 
   oder    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an. Ihre 
Büros befinden sich im Serva-
tiuscenter, Servatiusweg 19-
23, Gebäude B, 3. OG.

CDU
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 25
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung

Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 31 
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis 90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 28 
 0 151 / 20 74 61 04
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 45
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 55
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Telefon: 0 22 22 / 9 95 64 01 
E-Mail: milebo@web.de

24-Stunden-Hotline für Stö-
rungen der Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung 
und Straßenbeleuchtung

Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

der Energieagentur Rhein-
Sieg in Kooperation mit der 
Verbraucherzentrale, kosten-
lose offene Sprechstunde im 
Rathaus, Raum 904,  
am 20. Oktober 2016, 
14 - 17:30 Uhr.

Ansprechpartnerin bei der 
Stadt Bornheim: 
Manuela Domschat
Telefon: 0 22 22 / 945 - 307
E-Mail:  manuela.domschat@
stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Königstraße 31
53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 25 00
Internet:
www.bornheimerjugendtreff.de

Bornheimer 
Jugendtreff

Öffentliche Bekanntmachung  
zum Aufruf von Reihengräbern auf den Friedhöfen der Stadt Bornheim

Auf allen Friedhöfen der Stadt Bornheim endet am 31.12.2016 das 
Nutzungsrecht an Reihengräbern, in denen bis einschließlich 
1996 Verstorbene nach dem 5. Lebensjahr und bis einschließlich 
2001 Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr bestattet worden sind.

Die Verfügungsberechtigten der aufgerufenen Gräber werden ge-
beten, gemäß § 23 Abs. 2 der Satzung für die Friedhöfe der Stadt 
Bornheim vom 09.12.2009 bis zum 31.03.2017 die Grabmale, 
sonstige bauliche Anlagen sowie Einfassungen zu entfernen und 
die Grabstätten zu räumen. Nicht fristgerecht entfernte Grabauf-
bauten und Gewächse gehen gemäß § 23 Abs. 2 der Friedhofs-
satzung entschädigungslos in das Eigentum der Stadt Bornheim 
über. Die abzuräumenden Reihengräber werden außerdem durch 
besondere Hinweisschilder auf den Grabstätten gekennzeichnet.

Ab 01.04.2017 werden die oben bezeichneten Gräber durch den 
Stadtbetrieb Bornheim kostenfrei geräumt.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Bekanntmachung können 
Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch er-
heben. Der Widerspruch ist schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift beim Vorstand des Stadtbetrieb Bornheim AöR, Donner-
bachweg 15, 53332 Bornheim, einzulegen. Wird die Frist durch 
einen von Ihnen Bevollmächtigten versäumt, so wird dessen Ver-
schulden Ihnen zugerechnet.

Bornheim, den 19.09.2016

Stadt Bornheim 
gez. Ulrich Rehbann, Vorstand StadtBetrieb Bornheim

Öffentliche Bekanntmachung 
der 2. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 

 der Stadt Bornheim für die Jahre 2015 und 2016
Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 495) hat 
der Rat der Stadt Bornheim mit Beschluss vom 08. Septem-

ber 2016 folgende 2. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 
2015/2016 vom 31.03.2015, zuletzt geändert durch 1. Nach-
tragssatzung vom 25.11.2015, erlassen:

§ 1 Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden für das Haus-
haltsjahr 2016 festgesetzt:

§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Inves-
titionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Fest-
setzung in 2016 von 14.143.252 EUR um 6.276.000 EUR erhöht 
und damit auf 20.419.252 EUR festgesetzt.

§ 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der 
zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren 
erforderlich ist, wird nicht verändert.

§ 4 Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage auf Grund 
des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird 
gegenüber der bisherigen Festsetzung in 2016 in Höhe von 
11.466.649 EUR um 3.975.701 EUR erhöht und damit auf 
15.442.350 EUR festgesetzt.

§ 5 Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Li-
quiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6 Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7 Die Regelungen werden nicht geändert.

§ 8 Die Regelungen werden nicht geändert.

Bekanntmachungsanordnung: Vorstehende 2. Nachtragssat-
zung für 2016 zur Haushaltssatzung der Stadt Bornheim für die 
Jahre 2015 und 2016 mit ihren Anlagen mache ich hiermit öf-
fentlich bekannt.

Die vom Rat am 08.09.2016 beschlossene 2. Nachtragssatzung 
für 2016 zur Haushaltssatzung der Stadt Bornheim für die Jahre 
2015 und 2016 mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO dem 
Landrat des Rhein-Sieg-Kreises als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde mit Schreiben vom 08.09.2016 angezeigt worden.

Die nach § 75 Abs. 4 GO erforderliche Genehmigung der Ver-
ringerung der Rücklage und die nach § 76 GO erforderliche Ge-

nehmigung des Haushaltssicherungskonzepts sind vom Landrat 
des Rhein-Sieg-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehör-
de mit Verfügung vom 28.09.2016 erteilt worden.

Die vorstehende 2. Nachtragssatzung für 2016 zur Haushaltssat-
zung der Stadt Bornheim für die Jahre 2015 und 2016 und das 
Haushaltssicherungskonzept liegen zur Einsichtnahme bis zur 
Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im Rathaus der 
Stadt Bornheim, Zimmer 459, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, 
während der Öffnungszeiten öffentlich aus und sind unter der Ad-
resse www.stadtverwaltung-bornheim.de im Internet verfügbar.

Die Öffnungszeiten sind: montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 
12:30 Uhr und donnerstags von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Hinweis: Ich weise darauf hin, dass eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt;

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden;

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstan-
det oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Bornheim vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Bornheim, den 29.09.2016

Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

2. Nachtragssatzung 2016

die bisherigen 
festgesetzten  

Gesamtbeträge
erhöht um vermindert um

und damit der Gesamtbetrag 
des Haushaltsplanes einschl. 
2. Nachtrag festgesetzt auf 

EUR EUR EUR EUR

Ergebnisplan

 

Erträge 86.803.134 3.680.000 0 90.483.134 

Aufwendungen 98.269.783 7.655.701 0 105.925.484 

 

Finanzplan

   ... aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen 81.625.601 3.680.000 0 85.305.601 

Auszahlungen 87.485.491 7.133.651 0 94.619.142 

   ... aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen 6.581.729 0 0 6.581.729 

Auszahlungen 20.154.781 6.276.000 0 26.430.781 

   ... aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen 14.143.252 6.276.000 0 20.419.252 

Auszahlungen 6.169.237 0 0 6.169.237 


